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Allgemeine Einkaufsbedingungen 
vom Bruck GmbH 

§ 1 
Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Verträge bezüglich unseres Wareneinkaufs werden ausschließlich unter Zugrundelegung der 
nachfolgenden Einkaufsbedingungen abgeschlossen; entgegenstehende oder von unseren Ein-
kaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, 
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen ab-
weichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

(2) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
mindestens der Textform (z.B. E-Mail).. 

(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 1 BGB. 

§ 2 
Angebote – Angebotsunterlagen – Bestellungen 

(1) Es gilt allein der Inhalt unserer Bestellungen in Textform. Mündliche, insbesondere telefonisch 
erteilte Bestellungen oder auch Nebenabreden werden erst durch unsere Bestätigung in Textform 
gültig und können auch nicht als eine stillschweigende Aufhebung des Schriftformerfordernisses 
ausgelegt werden. Nur Lieferabrufe bei Rahmenaufträgen gemäß nachfolgend Ziff. III können 
auch mündlich erfolgen. 

(2) Wir sind an unsere Bestellungen höchstens vierzehn Tage ab Eingang beim Lieferanten gebun-
den. Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb dieser Frist anzunehmen oder ab-
zulehnen. Der Liefervertrag ist abgeschlossen, wenn innerhalb dieser Frist eine Auftragsbestäti-
gung des Lieferanten in Textform bei uns eingeht. Weicht die Auftragsbestätigung von unserer 
Bestellung ab, gelten die abweichenden Angaben nur, wenn wir sie ausdrücklich in Textform an-
erkennen. 

(3) Wir haben das Recht, Termine und Abrufmengen jederzeit unserem tatsächlichen Bedarf anzu-
passen. 

(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigen-
tums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustim-
mung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unse-
rer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurück-
zugeben. Dritten gegenüber sind sie geheimzuhalten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von 
§ 9 Abs. (4). 

 

§3 
Rahmenaufträge 

(1) Bei langfristigen Lieferverträgen (Rahmenaufträge) verpflichtet sich der Lieferant, aus der bestell-
ten Liefermenge auf Abruf bestimmte Teilmengen zu liefern. 

(2)Eine Vorausfertigung darf generell nur bis zum nächsten geplanten Abruf vorgenommen werden, 
darüber hinausgehende Fertigungen bzw. ggf. erforderliche Vormaterialdispositionen nur mit un-
serer ausdrücklichen Einwilligung, damit ggf. technische Änderungen in die jeweils laufende Serie 
einfließen können. 

(3) Wir können im Rahmen des Zumutbaren vom Lieferanten Änderungen des Liefergegenstandes in 
Menge, Termin, Ausrührung und Konstruktion verlangen. Auswirkungen dieser Änderungen auf 
die Kosten sind einvernehmlich zu regeln. 

 
§4 

Erstmalige Fertigung 

(1) Bei Bestellungen über die erstmalige Fertigung eines Liefergegenstands übergeben wir zusam-
men mit der Auftragsanfrage Zeichnungen und/oder Unterlagen, aus denen sämtliche Abmessun-
gen, Qualitätsmerkmale und zu garantierende Beschaffenheiten (Sollbeschaffenheit) hervorge-
hen. Diese Zeichnungen und Unterlagen sind für die Beschaffenheit des jeweils von uns bestellten 
Produkts maßgeblich, bleiben jedoch unser Eigentum. Kommt der Auftrag nicht zustande, ist der 
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Lieferant verpflichtet, die übergebenen Unterlagen und Zeichnungen unverzüglich an uns zurück-
zugeben. 

(2) Der Lieferant verpflichtet sich, auf seine Kosten rechtzeitig vor Beginn der Serienfertigung Erst-
muster unter Verwendung der endgültigen Betriebsmittel und unter serienmäßigen Bedingungen 
herzustellen, darüber einen Erstmusterprüfbericht zu erstellen und uns Muster mit Bericht vorzu-
legen. 

(3) Der Erstmusterprüfbericht muss Messdaten über sämtliche von uns angegebenen Abmessungen, 
Qualitätsmerkmale und Beschaffenheiten ausweisen. Er enthält eine Gegenüberstellung von Soll- 
und Ist-Zustand mit Toleranzangaben. Im Erstmusterprüfbericht ist zu kennzeichnen, wenn be-
stimmte Merkmale des Erstmusters im Betrieb des Lieferanten nicht überprüft werden konnten 
oder wenn von uns gewünschte Merkmale nicht realisiert worden sind. 

(4) Die Freigabe der Serienfertigung beim Lieferanten ist vom Ergebnis unserer eigenen Erstmuster-
prüfung abhängig und wird von uns schriftlich erklärt. 

(5) Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Qualität sind wir berechtigt, eine angemessene Frist zur 
Nachbesserung zu setzen sowie nach erfolglosem Fristablauf vom Vertrag zurückzutreten 
und/oder Schadensersatz zu verlangen. 

(6) Der Lieferant garantiert, dass der in Serienfertigung hergestellte Liefergegenstand die Beschaf-
fenheiten des freigegebenen Erstmusters aufweist. Der Lieferant ist nicht berechtigt, eigenmächti-
ge Änderungen durchzuführen, die Einfluss auf die Qualität haben können. 

 

§5 
Werkzeuge 

(1) Hat der Lieferant die zur Herstellung des bestellten Liefergegenstands erforderlichen Werkzeuge 
selbst herzustellen oder im eigenen Namen zu beschaffen, werden wir Eigentümer der Werkzeu-
ge einschließlich Konstruktionsunterlagen, sobald wir die Werkzeugkosten vollständig bezahlt ha-
ben. 

(2) Der Lieferant darf von uns gelieferte Werkzeuge nur für die Ausführung unserer Bestellungen 
verwenden. Er verpflichtet sich, die Werkzeuge auf eigene Kosten zum Neuwert zu versichern, 
und tritt uns hierdurch alle Entschädigungsansprüche gegen den Versicherer ab. 

 
§6 

Auftragsausführung 

(1) Der Lieferant führt die Aufträge durch eigene Mitarbeiter in seiner eigenen Betriebsstätte aus; zu 
einer Verlagerung der Fertigung an einen anderen Ort ist er – sofern nicht bei Vertragsschluss mit 
uns abweichend vereinbart – nur nach unserer schriftlichen Einwilligung berechtigt. Die Erteilung 
von Unteraufträgen an Dritte ist nur nach unserer schriftlichen Einwilligung zulässig. 

(2) Wir sind jederzeit nach vorheriger Anmeldung berechtigt, in die den Liefergegenstand betreffende 
Fertigung und Qualitätskontrolle und die Qualitätsaufzeichnungen des Lieferanten Einsicht zu 
nehmen. 

 

§ 7 
Preise – Zahlungsbedingungen – Abtretungen 

(1) Die in unserer Bestellung ausgewiesenen, vom Lieferanten bestätigten Preise sind verbindliche 
Festpreise und gelten für die gesamte Bestellung bzw. den gesamten Rahmenauftrag, soweit im 
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist . Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt 
der einzelne Preis Lieferung „frei Haus“, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpa-
ckung bedarf besonderer Vereinbarung. 

(2) Die gesetzliche Umsatzsteuer wird – soweit anwendbar – gesondert ausgewiesen. 
(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer 

Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung die-
ser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, 
dass er diese nicht zu vertreten hat.(4) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich verein-
bart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 
2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto. 

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. 
(6) Die Abtretung von Forderungen des Lieferanten gegen uns ist nur mit unserer schriftlichen Einwil-

ligung wirksam.  
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§ 8 
Lieferzeit 

(1) Die in der Bestellung angegebene, vom Lieferanten bestätigte Lieferzeit ist bindend. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich in Textform in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 

eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht 
eingehalten werden kann. 

(3) Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir 
berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung 
zu verlangen und/oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Verlangen wir Schadensersatz, 
steht dem Lieferanten das Recht zu, auch nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. 

(4) Bei vom Lieferanten zu vertretender Lieferverzögerung sind wir berechtigt, eine Vertragsstrafe von 
0,3 % des Nettolieferwerts pro Tag, maximal 5 % des Lieferwerts, zu verlangen. Zur Geltendma-
chung eines darüberhinausgehenden Schadens bleiben wir berechtigt; dem Lieferanten bleibt 
vorbehalten nachzuweisen, dass uns ein geringerer oder kein Schaden entstanden ist. 

(5) Bei Rahmenverträgen verpflichtet sich der Lieferant, stets einen Sicherheitsbestand der Produkti-
onsmaterialien von 2 Wochen vorzuhalten und diesen auf Anforderung nachzuweisen. 

 

§ 9 
Gefahrenübergang – Dokumente 

(1) Lieferung und Versand erfolgen auf Gefahr des Lieferanten frei Haus an unsere Geschäftsadresse 
oder – wenn abweichend – ausschließlich an den von uns angegebenen Lieferort. Die Kosten für 
Verpackung, Fracht und Versicherung trägt der Lieferant. Soweit im Einzelfall Lieferung ab Werk 
vereinbart ist, hat der Lieferant für die für uns günstigste Verfrachtung und für die richtige Deklara-
tion (zum Warenwert) zu sorgen. Auch in diesem Fall haftet der Lieferant für Transportschäden. 

 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestell-

nummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns 
zu vertreten. 

§ 10 
Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 

(1) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- und Quanti-
tätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 
5 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim 
Lieferanten eingeht. 

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, 
vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu ver-
langen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung 
bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

(3) Wir sind im Ausnahmefall berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst 
vorzunehmen, wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht. Wir informieren 
den Lieferanten – soweit möglich – vorab; der Lieferant erhält Gelegenheit zur Stellungnahme. Die 
Selbstvornahme beschränkt sich auf notwendige Maßnahmen. 

(4) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang; die gesetzlichen Rege-
lungen für Leistungen bei Bauwerken bleiben unberührt. 

(5) Im Übrigen gelten die uns zustehenden gesetzlichen Mängelrechte, für deren Verjährung insbe-
sondere § 445b BGB. Der Lieferant haftet uns auch für sämtlichen aus der Verletzung einer ver-
traglichen Pflicht entstandenen Schaden einschließlich Folgeschäden.  
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§ 11 
Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 

(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit 
von Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, sofern und soweit die Ursache in seinem 
Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist. Wir werden den Lieferanten unverzüglich in-
formieren, ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben und die Verteidigung mit ihm abstimmen. 

(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) ist der Lieferant auch verpflich-
tet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu er-
statten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion er-
geben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Liefe-
ranten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
ben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

(3) Der Lieferant unterhält eine Produkthaftpflichtversicherung mit marktüblicher Deckungssumme, 
jedenfalls jedoch i.H.v. 5 Mio. € je Personen-/Sachschaden; bei risikobehafteten Liefergegenstän-
den können wir gegen angemessene Kostenübernahme eine höhere Deckung verlangen. Auf Ver-
langen weist der Lieferant den Versicherungsschutz nach. 

§ 12 
Schutzrechte 

(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter 
verletzt werden. 

(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, 
uns von berechtigten Ansprüchen einschließlich aller notwendigen Aufwendungen der Rechtsver-
teidigung freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferan-
ten – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. Wir 
werden den Lieferanten unverzüglich informieren, ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben und 
die Verteidigung mit ihm abstimmen. 

(3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 

(4) Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Rechtsmängeln beträgt 36 Monate ab Ablieferung; ge-
setzliche längere Fristen bleiben unberührt. 

§ 13 
Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung 

(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbei-
tung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbe-
haltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Mit-
eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zzgl. 
MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zzgl. MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigen-
tum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge 
ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- 
und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschä-
digungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Liefe-
rant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbei-
ten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durch-
zuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben 
Schadensersatzansprüche unberührt. 

(4) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sons-
tigen Unterlagen und Informationen strikt geheimzuhalten. Dritten dürfen sie nur mit unserer aus-
drücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach 
Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein 
bekannt geworden ist. 
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(5) Soweit die uns gemäß Abs. (1) und / oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufs-
preis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10 % übersteigt, sind wir 
auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet. 

§ 14 
Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berech-
tigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 
 

Stand Frühjahr 2026 


